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Aktenzeichen: 

32.03.10.02-004/2022.0001  

 
 

 
Auskunft erteilt: 

Kai Fliß 
 

Durchwahl: 

+49 (0)251 411-3083 , ? 

Telefax: 

+49 (0)251 411-83083 

Raum: 302 , ? 

E-Mail: 

kaidaniel.fliss 

@brms.nrw.de 
 

 

Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Bitte verwenden Sie 

ausschließlich die Post- und 

Lieferanschrift: 

Bezirksregierung Münster 

48128 Münster 

 

Dienstgebäude: 

Domplatz 1-3 
48143 Münster 

Telefon: +49 (0)251 411-0 

Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 

www.brms.nrw.de 
 

 

 

 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 

(Albrecht-Thaer-Str. 9) 

Linie 17 
 

Grünes Umweltschutztelefon: 

+49 (0)251 411 - 3300 

 

 

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-Thürin-

gen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 

6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 

DE59ZZZ00000094452 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bezirksregierung Münster 

 
An die 
Träger öffentlicher Belange 

 
 
 

 
 
 

 
Raumordnungsverfahren für die Wasserstoffleitung von Heek nach 
Gronau-Epe ("HEp") der Open Grid Europe GmbH 

hier: Beteiligung der öffentlichen Stellen gemäß § 15 Abs. 3 ROG 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Open Grid Europe GmbH (OGE) plant den Neubau einer Wasserstoff-

leitung mit einem Durchmesser von DN 800 im Kreis Borken von der Ge-

meinde Heek in das Gasspeichergebiet Epe bei Gronau. Die geplante 

Wasserstoffleitung soll die vorhandene Gasleitung Bad Bentheim – Leg-

den (deren Umstellung auf Wasserstoff geplant ist) mit den Gasspeicher-

stätten in Epe verbinden und ist ein Baustein der Wasserstoffinitiative 

GET H2 Nukleus zur bundesweiten Errichtung einer Wasserstoffinfra-

struktur. 

Da es sich bei dem Vorhaben um eine raumbedeutsame Gasversor-

gungsleitung von überörtlicher Bedeutung mit einem Durchmesser von 

über 300 mm handelt, ist gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 lit. a LPlG DVO die 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens erforderlich. Die Zustän-

digkeit hierfür liegt bei der Regionalplanungsbehörde der Bezirksregie-

rung Münster.  

Zur Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens fand am 18.08.2021 eine 

Antragskonferenz (Scoping) in Form einer Videokonferenz statt. Nach-

dem die für das Raumordnungsverfahren erforderlichen Antragsunterla-

gen durch die Open Grid Europe GmbH der Bezirksregierung Münster 

vorgelegt und von dieser auf Vollständigkeit geprüft wurden, wird nun das 

Raumordnungsverfahren eingeleitet. Im Raumordnungsverfahren wird 

das Vorhaben ausschließlich unter überörtlichen Gesichtspunkten geprüft 
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und mit den Erfordernissen der Raumordnung sowie mit Vorhaben ande-

rer Planungsträger abgestimmt. Ergebnis des Verfahrens ist eine „Raum-

ordnerische Beurteilung“. 

Das Raumordnungsverfahren entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung 

gegenüber dem Träger des Vorhabens oder Dritten. Es ersetzt nicht Ge-

nehmigungen, Planfeststellungen oder sonstige behördliche Entschei-

dungen über die Zulässigkeit des Vorhabens. 

Die potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sind der 

Planungsstufe entsprechend untersucht worden, ebenso wurden eine ar-

tenschutzrechtliche Vorprüfung und eine FFH-Vorprüfung durchgeführt. 

Nähere Informationen zum Projekt entnehmen Sie bitte den Verfahrens-

unterlagen, die ab dem 04.04.2022 im Internet unter 

http://www.brms.nrw.de/go/verfahren   Regionalplanung 

Stichwort: 

Wasserstoffleitung Heek-Epe (HEp) 

eingesehen bzw. heruntergeladen werden können. 

Gemäß § 15 Abs. 3 ROG haben die in ihren Belangen berührten öffentli-

chen Stellen Gelegenheit, während der Auslegungsfrist Stellung zum Vor-

haben zu nehmen. Zur Vorbereitung der Raumordnerischen Beurteilung 

bitten wir Sie hiermit um Stellungnahme innerhalb der Auslegungsfrist 

spätestens bis zum 13.05.2022. 

Stellungnahmen können innerhalb der Auslegungsfrist vorzugsweise per 

E-Mail an rov@brms.nrw.de, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Be-

zirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster eingereicht wer-

den.  

Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen werden im weiteren Ver-

fahren in die Abwägung einbezogen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, 

dass wir eine eventuell gewünschte Fristverlängerung über den 

13.05.2022 hinaus nicht gewähren können, um den Abschluss des Raum-

ordnungsverfahrens innerhalb einer Frist von sechs Monaten sicher zu 

stellen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. K. Fliß 

 

 

Derzeit erfolgt das Anpassungsverfahren des Regionalplans 

Münsterland an den geänderten LEP NRW. Aktuelle Informatio-

nen zu den Inhalten sowie zum Bearbeitungs- und Verfahrens-

stand sind abrufbar in der Storymap unter 

https://www.giscloud.nrw.de/regionalplan-muensterland.html. 

 

 
 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster 

erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zum Daten-

schutz erhalten Sie hier: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/32/index.html 

https://www.giscloud.nrw.de/regionalplan-muensterland.html

